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Sehr geehrte Damen und Herren,

die Arbeitswelt verändert sich – und das mit zunehmender Geschwindigkeit. Unternehmen 
klagen über fehlende Fachkräfte, während gleichzeitig die Generation der sog. „Baby-
boomer“ in den Ruhestand geht. Um hier einen gewissen Ausgleich herzustellen, hat 
das Bundeskabinett im letzten Jahr das „Aktivrentengesetz“ verabschiedet. Das Gesetz 
ist seit dem 1. Januar 2026 in Kraft.

Wer ist begünstigt?
Begünstigt sind alle Personen, die die gesetzliche Regelaltersgrenze erreicht haben und 
sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind. 

Nicht profitieren können somit Frührentner, Selbstständige, Beamte, Minijobber oder 
Personen mit Einkünften aus Gewerbebetrieb sowie der Land- und Forstwirtschaft. 
Ebenso ausgeschlossen sind Bezieher von Ruhegehältern oder anderen Bezügen aus 
früheren Dienstleistungen.

Was ist steuerlich begünstigt?
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte erhalten bis zu 2.000 Euro Arbeitslohn pro 
Monat steuerfrei. Die Steuerfreiheit gilt auch für Einmalzahlungen (Weihnachtsgeld oder 
Bonus), wobei der steuerliche Freibetrag von 2.000 Euro monatlich gilt. Eine Übertra-
gung in andere Monate ist ausgeschlossen.

Die Steuervergünstigung gilt unabhängig davon, ob bereits eine Rente bezogen oder der 
Renteneintritt hinausgeschoben wird. Die monatlichen Lohnzahlungen bleiben jedoch 
sozialversicherungspflichtig. Damit fallen weiterhin Beiträge zur Kranken- und Pflegever-
sicherung an. Arbeitgeber tragen zusätzlich Arbeitslosen- und Rentenversicherungsbei-
träge.

Was ist zu beachten?
Die Regelung gilt sowohl für bestehende als auch für neue Arbeitsverhältnisse.

Unternehmen sollten prüfen, ob der Arbeitsvertrag eine wirksame Altersgrenzenklausel 
enthält, die das Arbeitsverhältnis mit Renteneintritt automatisch beendet. Eine Alters- 
befristung schafft Flexibilität und Planungssicherheit auf Arbeitgeberseite und ermög-
licht eine einvernehmliche Entscheidung über eine Weiterbeschäftigung.

Soll der Freibetrag bei Steuerklasse VI genutzt werden, muss der Beschäftigte schriftlich 
bestätigen, dass der Freibetrag nicht anderweitig beansprucht wird. Arbeitgeber müssen 
den steuerfreien Betrag im Entgeltkonto gesondert aufzeichnen und in der elektronischen 
Lohnsteuerbescheinigung ausweisen.

Fazit
Der wirtschaftliche Nutzen und eine mögliche verfassungsrechtliche Angreifbarkeit bleiben 
mit Spannung abzuwarten. 
Gerne unterstützen wir Sie bei der Umsetzung und halten Sie über weitere Entwicklungen 
auf dem Laufenden. Sprechen Sie uns an!

Mit freundlichen Grüßen

Torsten Strandt 
Geschäftsführender Gesellschafter bei DORNBACH 
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  Termine März 2026	

Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialabgaben fällig werden:

1Für den abgelaufenen Monat. 

2Für den abgelaufenen Monat, bei Viertel- 
jahreszahlern für das vorangegangene 
Kalendervierteljahr, bei Jahreszahlern für 
das vorangegangene Kalenderjahr. 

3Für den abgelaufenen Monat, bei Dauer- 
fristverlängerung für den vorletzten Monat.

4Für den abgelaufenen Monat, bei Dauer- 
fristverlängerung für den vorletzten Monat, 
bei Vierteljahreszahlern mit Dauerfristver-
längerung für das abgelaufene Kalender-
vierteljahr.

5Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohn- 
steueranmeldungen müssen grundsätzlich 
bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum 
folgenden Monats (auf elektronischem 

Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf 
einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist 
der nächste Werktag der Stichtag. Bei 
einer Säumnis der Zahlung bis zu drei 
Tagen werden keine Säumniszuschläge 
erhoben. Eine Überweisung muss so früh- 
zeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf 
dem Konto des Finanzamts am Tag der 
Fälligkeit erfolgt.

6Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, 
dass die Zahlung erst drei Tage nach Ein- 
gang des Schecks beim Finanzamt als er- 
folgt gilt. Es sollte stattdessen eine Ein- 
zugsermächtigung erteilt werden.

7Die Sozialversicherungsbeiträge sind ein- 
heitlich am drittletzten Bankarbeitstag des 
laufenden Monats fällig. Um Säumniszu-
schläge zu vermeiden, empfiehlt sich das 

Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkas-
sen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für 
die Beitragsnachweise. Diese müssen der 
jeweiligen Einzugsstelle bis spätestens 
zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 
25.03.2026, 0 Uhr) vorliegen. Regionale 
Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind 
ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchfüh-
rung durch extern Beauftragte erledigt, 
sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 
zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an 
den Beauftragten übermittelt werden. Dies 
gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf 
einen Montag oder auf einen Tag nach 
Feiertagen fällt.

Steuerart	 Fälligkeit	 Ende der Schonfrist bei Zahlung durch
		
		  Überweisung 5	 Scheck 6

	 10.03.20261	 13.03.2026	 10.03.20262

	 10.03.2026	 13.03.2026	 10.03.2026

	 10.03.20263	 13.03.2026	 10.03.20264

	 10.03.20263	 13.03.2026	 10.03.20264

	 15.05.20264	 18.05.2026	 15.05.2026

	 Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag sind zeitgleich mit einer 
	 erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen.

	 27.03.2026	 entfällt	 entfällt

Lohnsteuer, Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag

Einkommensteuer,
Kirchensteuer,
Solidaritätszuschlag

Körperschaftsteuer,
Solidaritätszuschlag

Umsatzsteuer

Gewerbesteuer

Kapitalertragssteuer,
Solidaritätszuschlag

Sozialversicherung 7
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  Bundeskabinett beschließt neuen   
  Mindesthebesatz für Gewerbe-   
  steuer  

Am 14.01.2026 hat das Bundeskabinett 
beschlossen, den gesetzlichen Mindest-
hebesatz für die Gewerbesteuer anzuhe-
ben, um steuerlich motivierte Standortver-
lagerungen von Unternehmen in Gemeinden 
mit besonders niedrigen Hebesätzen einzu-
dämmen. 

Diese steuerliche Maßnahme ist im Entwurf 
eines „Neunten Gesetzes zur Änderung des 
Steuerberatungsgesetzes und zur Änderung 
weiterer steuerrechtlicher Vorschriften“ 
enthalten und sieht vor, dass der Mindest-
hebesatz künftig von 200 % auf 280 % 
angehoben wird. Das Gesetzgebungsver-
fahren ist noch nicht beendet. Im nächsten 
Schritt befasst sich der Deutsche Bundes-
tag damit. 

Außerdem enthält der Entwurf Änderungen 
des Grunderwerbsteuergesetzes, um eine 
mögliche zweifache Besteuerung dessel-
ben Lebenssachverhaltes beim Auseinan-
derfallen von Verpflichtungs- (Signing) und 
Verfügungsgeschäft (Closing) auszuschlie-
ßen. Zudem werden die Anzeigefristen für 
Beteiligte nach § 19 Grunderwerbsteuerge-
setz auf einen Monat verlängert.

  Gutscheine und Sachbezüge für  
  Arbeitnehmer – aktuelle steuer-   
  liche Anforderungen   

Geldleistung oder Sachbezug –  
der entscheidende Unterschied
Nach § 8 EStG gilt: Geldleistungen sind 
steuerpflichtig, wenn der Arbeitnehmer 
über einen Geldbetrag verfügen kann. Dazu 
zählen: 

•	 Zweckgebundene Geldzahlungen
•	 Nachträgliche Kostenerstattungen
•	 Geldähnliche Vorteile („Geldsurrogate“)
•	 Sog. Geldgutscheine 

Beispiel: Erstattet der Arbeitgeber einen 
vom Arbeitnehmer gekauften Gutschein, 
liegt steuerpflichtiger Barlohn vor.

  Bundesrat beschließt Gesetz   
  zur Modernisierung und Digitali-   
  sierung der Schwarzarbeits-   
  bekämpfung  

Der Bundesrat hat am 19.12.2025 dem 
Gesetz zur Modernisierung und Digitalisie-
rung der Schwarzarbeitsbekämpfung zuge- 
stimmt. Damit werden neben den Regelun-
gen zur Verbesserung der Bekämpfung von 
Schwarzarbeit u. a. die Verlängerung der 
Aufbewahrungsfristen für Buchungsbelege 
von Banken, Versicherungen und Wertpa-
pierinstituten sowie Änderungen im Umsatz-
steuergesetz (Übergangsregelung zur 
Aufhebung der Umsatzsteuerlagerregelung, 
Vorsteueraufteilung bei gemischt genutz-
ten Grundstücken) umgesetzt.

Aus steuerlicher Sicht ändern sich insbe- 
sondere die folgenden Regelungen: 

•	 Vorsteueraufteilung bei gemischt genutz-
ten Grundstücken (§ 15 Abs. 4 Satz 4 
UStG): Die bisherige Regelung zur 
Vorsteueraufteilung in § 15 Abs. 4 UStG 
wird hinsichtlich der Vorsteueraufteilung 
bei gemischt genutzten Grundstücken 
weiter präzisiert. So ist nunmehr 
ausdrücklich geregelt, dass bei der 
Vorsteueraufteilung im Zusammenhang 
mit Grundstücken vorrangig eine Auf- 
teilung nach dem Verhältnis der Nutz- 
flächen (Flächenschlüssel) vorzuneh-
men ist. Dies umschreibt den Flächen-
schlüssel, der in diesen Fällen die 
vorzugswürdige Aufteilungsmethode ist. 
Sollte im Einzelfall eine andere Auftei-
lungsmethode zu einem (noch) präzise-
ren wirtschaftlichen Ergebnis führen, 
kann stattdessen auch diese angewandt 
werden. 

•	 Verlängerung der Aufbewahrungsfrist 
für Buchungsbelege bei Banken, 
Versicherungen und Wertpapierinstitu-
ten (§ 19a Abs. 3 Einführungsgesetz zur 
Abgabenordnung (EGAO) sowie § 257 
Absatz 4 HGB): Die Aufbewahrungsfrist 
für Buchungsbelege bei Banken, Versiche-
rungen und Wertpapierinstituten verlän- 
gert sich wieder auf zehn Jahre. Durch 

Ein Gutschein ist nur dann steuerfrei als 
Sachbezug zu behandeln, wenn beide 
Voraussetzungen erfüllt sind:

a) Beschränkung auf Waren oder Dienstleis-
tungen: Der Gutschein darf ausschließlich 
zum Bezug von Waren oder Dienstleistun-
gen berechtigen – beim Arbeitgeber selbst 
oder bei klar definierten Drittanbietern.
Nicht zulässig: Gutscheine, mit denen an- 
dere Gutscheine (z. B. Amazon, Zalando) 
erworben werden können.

b) Vorgaben des Zahlungsdiensteauf-
sichtsgesetzes (ZAG): Der Gutschein muss 
unter die Ausnahme des § 2 Abs. 1 Nr. 10 
ZAG fallen, d. h. er darf nur bei einem be- 
grenzten Kreis von Akzeptanzstellen oder 
für ein klar begrenztes Waren- oder Dienst- 
leistungsspektrum einlösbar sein (z. B. City 
Cards, Einzelhandel, bestimmte Produkt- 
gruppen).
Nicht zulässig: Gutscheine, die auch für 
Produkte von Fremdanbietern (z. B. Market- 
place) einlösbar sind.

Bei Lohnsteuer- und Sozialversicherungs-
prüfungen wird kontrolliert: 

•	 Ob Drittgutscheine erworben werden 
konnten

•	 Ob Barauszahlung möglich war
•	 Ob der Arbeitgeber dies kontrolliert und 

dokumentiert hat 

Fehlt eine lückenlose Dokumentation, unter-
stellt die Finanzverwaltung regelmäßig eine 
Nutzungsmöglichkeit und fordert Steuern 
und Sozialversicherungsbeiträge nach.

Hinweis
•	 Für jeden Gutscheinanbieter eine 

Lohnsteuer-Anrufungsauskunft beim 
Finanzamt einholen (AGB und 
Vertragsbedingungen vorlegen).

•	 Keine Gutscheine mit Drittgutschein-
Funktion einsetzen.

•	 Anbieter regelmäßig auf Sortiment 
und Bedingungen prüfen.

•	 Schriftliche Zusatzvereinbarung mit 
Arbeitnehmern: Keine Umwandlung 
in Geld, kein Erwerb weiterer 
Gutscheine.
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die Gesetzesänderung sollen Fälle groß 
angelegter Steuerhinterziehung wie bei 
Cum/Cum- und Cum/Ex-Geschäften 
konsequent verfolgt werden können.

  Mindestausbildungsvergütung   
  zum 01.01.2026 gestiegen  

Das Berufsbildungsgesetz (BBiG) sieht eine 
jährliche Anpassung der Mindestausbil-
dungsvergütung für das erste Ausbildungs-
jahr vor. Für das zweite bis vierte Ausbil-
dungsjahr gibt es gesetzlich festgelegte 
prozentuale Aufschläge auf die Mindestver-
gütung des ersten Ausbildungsjahres (18 % 
für das zweite Ausbildungsjahr, 35 % für 
das dritte Ausbildungsjahr und 40 % für 
das vierte Ausbildungsjahr).

Zum 01.01.2026 steigt die Mindestausbil-
dungsvergütung auf: 

•	 724 Euro im 1. Ausbildungsjahr
•	 854 Euro im 2. Ausbildungsjahr
•	 977 Euro im 3. Ausbildungsjahr
•	 1.014 Euro im 4. Ausbildungsjahr 

Die neuen Untergrenzen gelten für alle  
Auszubildenden in dualen Ausbildungsbe-
rufen, die ihre Ausbildung zwischen dem 
01.01.2026 und dem 31.12.2026 beginnen.

Tarifvertragliche Regelungen sind von der 
Mindestausbildungsvergütung ausgenom-
men.

  Aufwendungen für Anmietung   
  eines Pkw-Stellplatzes als   
  Werbungskosten im Rahmen   
  einer doppelten Haushaltsführung   
  abziehbar  

Der mit seiner Hauptwohnung in Niedersach-
sen ansässige Kläger unterhielt in Hamburg 
aus beruflichem Anlass eine angemietete 
Zweitwohnung. Die monatliche Wohnungs-
miete inklusive Nebenkosten lag über dem 
Betrag von 1.000 Euro, den das Finanzamt 
als Höchstbetrag für die Unterkunftskosten 
und somit Werbungskosten anerkennt (§ 9 
Abs. 1 Satz 3 Nr. 5 Satz 4 EStG). Daneben 
mietete der Kläger einen Stellplatz in Höhe 
von 170 Euro monatlich an. Das Mietverhält-

nis für den Stellplatz war bezüglich Laufzeit 
und Kündigungsfrist an den Wohnungsmiet-
vertrag gebunden. Der Kläger machte in 
seiner Einkommensteuererklärung für das 
Veranlagungsjahr 2020 die Stellplatzkosten 
neben den Wohnungsmietzinsen als Wer- 
bungskosten geltend. Das Finanzamt ließ 
die Wohnungsmiete in Höhe von 1.000 Euro 
monatlich als Werbungskosten zu, versagte 
jedoch den Abzug der Stellplatzkosten unter 
Verweis auf den bereits ausgeschöpften 
Höchstbetrag. Das Niedersächsische Finanz- 
gericht gab der Klage statt. 

Der Bundesfinanzhof wies die Revision des 
Finanzamtes als unbegründet zurück (Az. VI 
R 4/23). Zwar ist der Werbungskostenabzug 
für die Unterkunftskosten im Rahmen einer 
doppelten Haushaltsführung der Höhe 
nach auf 1.000 Euro monatlich begrenzt, 
die Aufwendungen für einen Stellplatz an 
der Zweitwohnung unterliegen nach Auffas- 
sung der Richter jedoch nicht dieser Abzugs-
beschränkung. Denn diese Aufwendungen 
werden nicht für die Nutzung der Unter-
kunft, sondern für die Nutzung des Stell- 
platzes getätigt. Sie seien daher, soweit 
notwendig, als Werbungskosten abziehbar. 
Die Notwendigkeit der Stellplatzanmietung 
sei vorliegend aufgrund der angespannten 
Parkplatzsituation in Hamburg zu bejahen. 

Die mietvertragliche Ausgestaltung für die 
Abzugsfähigkeit der Stellplatzkosten sei 
ohne Bedeutung. Es sei daher auch nicht 
maßgeblich, ob der Stellplatz zusammen 
mit der Wohnung in einem Mietvertrag  
oder durch einen separaten Mietvertrag, 
gegebenenfalls von personenverschiede-
nen Vermietern angemietet werde. Der 
Bundesfinanzhof ist damit zugunsten des 
Steuerpflichtigen von der Auffassung der 
Finanzverwaltung in dem Schreiben des 
Bundesministeriums der Finanzen vom 
25.11.2020 (BStBl Teil I 2020 Seite 1228, 
Rz. 108) ausdrücklich abgewichen.

  Sponsorengelder können abzugs-   
  fähige Betriebsausgaben sein  

Ein gemeinnütziger Verein, der seinem 
Sponsor in einem Sponsoringvertrag das 
Recht einräumt, die Sponsoringmaßnahme 

im Rahmen von dessen Werbung zu ver- 
markten und auf dessen Produkten auf die 
Förderung des Vereins hinzuweisen, erbringt 
eine Gegenleistung für die empfangenen 
Sponsorengelder. Damit liegen (unbe-
schränkt) abzugsfähige Betriebsausgaben 
und keine Spenden vor. So entschied das 
Finanzgericht Hamburg (Az. 2 K 67/23). 

Der gemeinnützige Verein hatte mit einer 
GmbH einen Sponsoringvertrag abge-
schlossen. Die GmbH verpflichtete sich, 
den Verein finanziell zu unterstützen, z. B. 
durch Beiträge pro verkauftem Produkt.  
Im Gegenzug durfte die GmbH den Vereins- 
namen und dessen Logos für Werbung nut-
zen. Das Finanzamt sah die Zahlungen als 
Spenden an, die steuerlich nicht komplett 
absetzbar sind, und sprach von einer 
verdeckten Gewinnausschüttung (vGA). 

Das Finanzgericht Hamburg entschied 
jedoch zugunsten der GmbH. Es stellte 
fest, dass die Zahlungen keine Spenden, 
sondern abzugsfähige Betriebsausgaben 
seien. Die GmbH habe durch das Sponso-
ring wirtschaftliche Vorteile erzielt, etwa 
durch Werbung und die Förderung ihrer 
Marke. Der Verein habe eine Gegenleistung 
erbracht, indem er die Nutzung seiner 
Symbole und die öffentliche Darstellung 
der Unterstützung erlaubte. Auch der Vor- 
steuerabzug wurde anerkannt, da der 
Verein eine Leistung erbracht habe. Eine 
verdeckte Gewinnausschüttung liege hier 
nicht vor, da der Vertrag und dessen Um- 
setzung fair und nachvollziehbar waren.

  Entscheidungen mit Signalwirkung     
  – Steuervergünstigung nach § 6a   
  des Grunderwerbsteuergesetzes   
  bei Umwandlungen  

Der Bundesfinanzhof entschied, dass eine 
Steuerbefreiung nach § 6a des Grunder-
werbsteuergesetzes nur dann greift, wenn 
ein einzelnes herrschendes Unternehmen 
mit einer mindestens fünfjährigen Betei- 
ligung von 95 % vor und nach dem Umwand-
lungsvorgang existiert. Eine bloße Gesell- 
schaftergruppe reicht nicht aus (Az. II R 
56/22 und II R 31/22).
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Hintergrund
Nach § 6a Abs. 1 GrEStG wird u. a. für 
bestimmte Rechtsvorgänge aufgrund 
einer Umwandlung nach dem Umwand-
lungsgesetz die darauf entfallende 
Grunderwerbsteuer nicht erhoben. 

Jedoch gilt die Steuerbefreiung nur  
unter weiteren Voraussetzungen: So 
muss an dem Umwandlungs- oder 
Einbringungsvorgang ein herrschendes 
Unternehmen – und eine oder mehrere 
von ihm abhängige Gesellschaften –  
beteiligt sein. Eine Gesellschaft gilt nur 
dann als „abhängig“, wenn das herr- 
schende Unternehmen an ihr ununter-
brochen innerhalb von fünf Jahren vor 
dem Rechtsvorgang und fünf Jahren 
nach dem Rechtsvorgang zu mindes-
tens 95 % beteiligt ist. 

Ob mehrere Gesellschafter, die nur in ihrer 
Gesamtheit die Beteiligungsgrenze von 
mindestens 95 % erfüllen, als „herrschen-
des Unternehmen“ angesehen werden 
können, hatte der Bundesfinanzhof mit 
Urteil II R 56/22 vom 21.05.2025 zu klären. 
In einem weiteren Urteil vom selben Tag 
(Az. II R 31/22) hatte er überdies erneut 
darüber zu befinden, ob auf die Einhaltung 
der fünfjährigen Vorbehaltensfrist durch 
das herrschende Unternehmen in Bezug 
auf die aufnehmende Gesellschaft ver- 
zichtet werden kann, wenn die Einhaltung 
der Frist rechtlich möglich gewesen wäre.

  Erhöhung des Mindestlohns und   
  der Minijob-Grenze sowie des   
  Midijob-Übergangsbereichs ab   
  01.01.2026  

Im Juni 2025 hatte die unabhängige Min- 
destlohnkommission ihre Vorschläge für 
die Anpassung des gesetzlichen Mindest-
lohns vorgelegt. Das Bundeskabinett hat 
die Anpassungen per Verordnung beschlos-
sen – damit können sie wirksam werden. 
Somit beträgt der allgemeine gesetzliche 
Mindestlohn in Deutschland ab dem 
01.01.2026 13,90 Euro brutto in der Stunde 
(2025: 12,82 Euro/Stunde). Damit ver- 
bunden steigen ab dem 01.01.2026 die 

Verdienstgrenzen für Minijobs und Midi- 
jobs:

•	 Die Minijob-Grenze erhöht sich auf 603 
Euro monatlich bzw. 7.236 Euro jährlich. 

•	 Der Midijob-Übergangsbereich startet 
dann bei 603,01 Euro bis weiterhin 
2.000 Euro monatlich (d. h., Midijobber 
zahlen reduzierte Sozialversicherungs-
beiträge, behalten aber vollen Sozialver-
sicherungsschutz beispielsweise bei 
Rente, Krankenversicherung).  

Hinweis für Midijobber: Wenn der durch-
schnittliche monatliche Verdienst im Jahr 
2026 bis 603 Euro bleibt, verlieren Midi- 
jobber ihren Status als sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigte und gelten 
dann als Minijobber. Möchten Midijobber 
weiterhin sozialversicherungspflichtig 
beschäftigt bleiben, müssen sie ihre Arbeits-
zeit und ihren monatlichen Verdienst im 
Jahr 2026 entsprechend anpassen und 
über 603 Euro im Monat verdienen. 

Die Anpassung des Mindestlohns lässt 
laufende Tarifverträge im Wesentlichen 
unberührt. 

  Betriebsprüfung auch nach   
  dem Tode des Betriebsinhabers   
  zulässig?  

Mit dieser Frage hatten sich ein Finanzamt, 
das Hessische Finanzgericht und schließ-
lich der Bundesfinanzhof (Az. X B 73/23) 
nach dem Tode eines Handwerkers zu be- 
fassen, weil die beiden Erben die an sie 
gerichtete Anordnung zur Durchführung 
einer Außenprüfung unter Hinweis auf § 193 
der Abgabenordnung nicht akzeptieren 
wollten. Die Erben hatten den Betrieb nicht 
weitergeführt, sondern nur abgewickelt.

Gegen die Prüfungsanordnung vom Januar 
2019 für die Jahre 2014 bis 2016 gingen sie 
mit dem Einspruch, einer Klage beim 
Finanzgericht und schließlich der Nichtzu-
lassungsbeschwerde vor dem Bundesfi-
nanzhof vor. Alle Rechtsmittel wurden vom 
Finanzamt bzw. den Gerichten abgelehnt. 
Die Brüder führten zur Begründung ihrer 
Rechtsmittel an, dass sie nach dem Tode 

des Vaters für die drei vorgesehenen Prü- 
fungsjahre ein Chaos an Unterlagen und 
Aktenordnern vorgefunden hätten. Für die 
geplante Prüfung hätten sie sich umfang-
reich und in die Materie einarbeiten 
müssen und dann den bisherigen Steuer-
berater ihres Vaters mit der Sichtung der 
Buchungsunterlagen und der Erstellung der 
Steuererklärungen für das letzte Prüfungs-
jahr beauftragen müssen. Sie seien auch 
mit dem Betrieb des Vaters nicht vertraut 
gewesen und könnten keine Auskünfte 
über die verbuchten oder evtl. nicht ver- 
buchten Beträge erteilen. Im Übrigen 
vertraten sie die Auffassung, dass eine 
zweite Außenprüfung nach der bereits kurz 
vorher erfolgten Prüfung für einen Mittel- 
betrieb unzulässig sei und gegen das 
Willkür- und Schikaneverbot verstoße. 
Schließlich sei auch zu berücksichtigen, 
dass sie bei der eventuellen Feststellung 
und Festsetzung von größeren Steuer- 
nachzahlungen für den Nachlass die 
Insolvenz hätten anmelden müssen.

Die vorgetragenen Argumente drangen aber 
beim Finanzamt und den Finanzgerichten 
nicht durch. Nach dem Gesetz ist die 
Anordnung einer Außenprüfung nur daran 
gebunden, dass ein Steuerpflichtiger 
Einkünfte aus Gewerbebetrieb hatte. Das 
Auswahlermessen für die zu prüfenden 
Betriebe liegt beim Finanzamt. Nach dem 
Tode eines Betriebsinhabers gehen nicht 
nur Forderungen und Verbindlichkeiten auf 
den/die Erben über, sondern auch alle 
Pflichten für steuerlich relevante Umstän-
de, die beim Erblasser eingetreten waren. 
Dazu gehört auch die Verpflichtung zur 
Duldung einer Außenprüfung.

  Maximale Bezugsdauer für Kurz-   
  arbeitergeld gilt weiter  

Aktuell beträgt die maximale Bezugsdauer 
von Kurzarbeitergeld 24 Monate. Die gel- 
tende Regelung lief jedoch zum 31.12.2025 
aus. Das Bundeskabinett hat am 17.12.2025 
die sog. Vierte Kurzarbeitergeldbezugsdau-
erverordnung (4. KugBeV) beschlossen, 
wonach die maximale Bezugsdauer für das 
Kurzarbeitergeld weiterhin 24 Monate be- 
trägt. Betroffene Unternehmen haben somit 
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Planungssicherheit bis zum 31.12.2026. 
Danach soll wieder die reguläre Bezugsdauer 
von maximal zwölf Monaten gelten. Betrie-
be mit einer Bezugsdauer von derzeit zwölf 
Monaten und mehr können somit Kurzar-
beit über den 31.12.2025 hinaus fortführen.

  Künstlersozialversicherung: Abga-   
  be sinkt im Jahr 2026 auf 4,9 %  

Unternehmen, die künstlerische oder pub- 
lizistische Leistungen in Anspruch nehmen 
und verwerten, müssen unter bestimmten 
Voraussetzungen die Künstlersozialabgabe 
bezahlen. Der Abgabesatz betrug im Jahr 
2025 5,0 %. Seit dem 01.01.2026 beträgt der 
Abgabesatz gem. „Künstlersozialabgabe- 
Verordnung 2026“ 4,9 %. 

  Agrardiesel-Subvention ab   
  01.01.2026  

Betriebe der Land- und Forstwirtschaft 
bekommen ab 01.01.2026 wieder Zuschüs-
se für den Einsatz von Diesel-Kraftstoff. 
Künftig können sich land- und forstwirt-
schaftliche Betriebe wieder 21,48 Cent pro 
Liter von der Energiesteuer für Diesel er- 
statten lassen. Die Steuerentlastung erfolgt 
im Rahmen eines nachgelagerten Entlas-
tungsverfahrens. Die landwirtschaftlichen 
Betriebe müssen einen Antrag stellen, die 
Steuererstattung erfolgt dann in der Regel 
im Jahr nach Verwendung des Diesels.

  Kosten eines Auslandsstudiums   
  keine außergewöhnlichen Belas-   
  tungen  

Das Recht auf Teilhabe am staatlichen Stu- 
dienangebot begründet auch in Fällen zu- 
lassungsbeschränkter Studiengänge keinen 
Anspruch auf Berücksichtigung von Kosten 
eines Auslandsstudiums als außergewöhn-
liche Belastungen. So entschied das Finanz-
gericht Düsseldorf (Az. 14 K 1459/24 E).

Ein Ehepaar wollte die Kosten für das Medi- 
zinstudium ihrer Tochter in Kroatien als 
außergewöhnliche Belastung steuerlich 
absetzen. Die Tochter hatte in Deutschland 
keinen Studienplatz erhalten und studierte 
daher in Kroatien, wo die Eltern die Studien-

gebühren und weitere Kosten trugen. Das 
Finanzamt lehnte den Abzug ab, da Studien-
gebühren nicht als außergewöhnliche Belas-
tungen gelten und durch Kindergeld sowie 
Freibeträge abgedeckt seien. 

Das Finanzgericht Düsseldorf hielt diese Ent- 
scheidung für rechtmäßig. Die Kosten für ein 
Auslandsstudium würden keine außerge-
wöhnliche Belastung darstellen, da sie nicht 
über den üblichen Unterhaltsaufwand hinaus-
gingen. Die Freibeträge und das Kindergeld 
seien ausreichend, um den Bedarf eines aus-
wärtig untergebrachten Studenten zu de- 
cken. Ein Anspruch auf steuerliche Berück-
sichtigung der Studienkosten wurde abge- 
lehnt, da der Gesetzgeber die Höhe der Frei- 
beträge festlegt und diese als verfassungs-
rechtlich unbedenklich angesehen werden.

  Geldgeschenk zu Ostern in Höhe   
  von 20.000 Euro kein steuerfreies   
  „übliches Gelegenheitsgeschenk“  

Mit (noch nicht rechtskräftigem) Urteil vom 
4. Dezember 2025 (Az. 4 K 1564/24) hat 
das Finanzgericht Rheinland-Pfalz (FG) 
entschieden, dass für ein vom Vater erhal- 
tenes Geldgeschenk zu Ostern in Höhe von 
20.000 Euro Schenkungsteuer anfällt, weil 
es sich nicht mehr um ein „übliches 
Gelegenheitsgeschenk“ handelt.

Das FG hat die Revision zum Bundesfinanz-
hof (BFH) zugelassen. Der heute 60 Jahre 
alte Kläger erhielt von seinem im Jahr 2023 
verstorbenen Vater seit März 2006 mehr- 
fach Geldschenkungen zwischen 10.000 
Euro und 50.000 Euro, einmal sogar in Höhe 
von 100.000 Euro. Die Gesamtsumme belief 
sich bis zur hier streitigen Geldschenkung 
zum Osterfest 2015 bereits auf 450.000 
Euro und überstieg damit den für den Klä- 
ger maßgeblichen Steuerfreibetrag von 
400.000 Euro, der innerhalb von 10 Jahren 
genutzt werden kann. Bis Juli 2017 erreich- 
ten die Schenkungen einen Gesamtbetrag 
in Höhe von insgesamt 610.000 Euro.

Der Vater des Klägers erzielte in den Jahren 
2013 bis 2022 Einkünfte aus einer Betei- 
ligung an einer GmbH & Co. KG zwischen 
rund 1,7 Mio. und 3,7 Mio. Euro jährlich. Das 

Vermögen des verstorbenen Vaters belief 
sich zum Zeitpunkt der Schenkung zum Os- 
terfest im Jahr 2015 auf rund 30 Mio. Euro.

In seiner Erbschaftsteuererklärung gab der 
Kläger an, innerhalb des Zehn-Jahres-Zeit-
raums vor dem Tod des Vaters insgesamt 
acht Geldschenkungen erhalten zu haben, 
die als „übliche Gelegenheitsgeschenke“ 
nach dem Erbschaftsteuergesetz (ErbStG) 
steuerfrei seien, u. a. die streitige Geld- 
schenkung zu Ostern vom 31. März 2015 in 
Höhe von 20.000 Euro.

Für diese Schenkung hatte der Kläger nach 
Auffassung des beklagten Finanzamtes 
Kusel-Landstuhl zwar keine Erbschaftsteuer, 
allerdings Schenkungsteuer zu bezahlen, 
die mit Bescheid vom 31. Mai 2024 in Höhe 
von 1.400 Euro festgesetzt wurde.

Der dagegen eingelegte Einspruch des 
Klägers wurde als unbegründet zurückge-
wiesen, weil der Beklagte einen solchen 
Geldbetrag nicht mehr als übliches Oster- 
geschenk ansah. Auch die nachfolgend 
erhobene Klage hatte keinen Erfolg.

Das FG vertrat die Auffassung, dass es sich 
bei dem gesetzlichen Begriff „übliche Gele- 
genheitsgeschenke“ um einen unbestimm-
ten Rechtsbegriff handle, der durch Ausle- 
gung des Gerichts zu konkretisieren sei. 
Danach dürfe sich die Üblichkeit eines 
Gelegenheitsgeschenks nicht nach den 
Gewohnheiten bestimmter Bevölkerungs-
kreise bzw. den Vermögensverhältnissen 
des Schenkers oder des Beschenkten rich- 
ten, weil ansonsten nur bei besonders ver- 
mögenden Schenkern besonders wertvolle 
Gelegenheitsgeschenke steuerfrei sein 
könnten, während das gleiche Geschenk in 
weniger begüterten Kreisen unüblich und 
daher steuerpflichtig wäre. Dadurch könn- 
ten in wohlhabenden Gesellschaftskreisen 
größere Werte unbesteuert zugewendet wer-
den. Eine solche Differenzierung werde zwar 
in der Literatur überwiegend als gerecht-
fertigt erachtet, weil in verschiedenen Bevöl-
kerungskreisen unterschiedliche Auffas-
sungen über die Üblichkeit von Geschen-
ken bestünden. Das FG lehnte ein solches 
Ergebnis hingegen u.a. wegen des Gleich- 
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heitssatzes (Artikel 3 Absatz 1 Grundgesetz) 
ab, weil sich die Üblichkeit derartiger Gele- 
genheitsgeschenke am Maßstab der allge- 
meinen Verkehrsanschauung zu orientieren 
habe. Das FG kam daher zum Ergebnis, dass 
die streitige Schenkung eines Geldbetrages 
von 20.000 Euro zum Osterfest bei einer 
Gesamtwürdigung aller Umstände des Ein- 
zelfalles nicht mehr als „übliches Gelegen-
heitsgeschenk“ angesehen werden könne 
und daher steuerpflichtig sei.

Das FG ließ die Revision zum BFH zu, u. a. 
zur Klärung der Frage, ob zur Bestimmung 
der Üblichkeit auf die Auffassung breiter Be-
völkerungskreise/die allgemeine Verkehrs-
anschauung zurückgegriffen werden könne 
oder ob die Üblichkeit in den Bevölke-
rungskreisen des Schenkers bzw. des 
Beschenkten entscheidend sein sollten.

  Energiepreispauschale auch für   
  Rentner einkommensteuerpflichtig       

Die im Jahr 2022 einmalig ausgezahlte Ener-
giepreispauschale ist auch für Rentenbe-
ziehende einkommensteuerpflichtig. Dies 
hat der 2. Senat des Sächsischen Finanzge-
richts mit drei Urteilen vom 11. November 
2022 entschieden (Az. 2 K 1149/23, 2 K 
1150/23 und 2 K 1140/23). Das Gericht hat 
die Klagen der Steuerpflichtigen abgewie-
sen. Hiergegen haben die Kläger Revision 
zum Bundesfinanzhof eingelegt (Az. X R 
24/25, X R 25/25 und X R 27/25). Die 
Urteile sind damit noch nicht rechtskräftig.

Das Gericht hält die Neuregelung im Einkom-
mensteuergesetz für verfassungsgemäß, 
mit der auch für Rentenbeziehende die 
Energiepreispauschale der Einkommen-
steuer unterworfen wird, wenn sie nach 
dem „Rentenbeziehende-Energiepreispau-
schalengesetz“ ausgezahlt wurde. Dem 
Gesetzgeber stehe ein erheblicher Gestal- 
tungsspielraum zu, den er nutzen konnte, 
um die Energiepreispauschale durch ihre 
Besteuerung sozial gerecht zu verteilen. 
Rentner würden damit ebenso behandelt 
wie Arbeitnehmer, Versorgungsempfänger 
und Selbstständige, sodass ein Verstoß 
gegen den Gleichheitssatz des Grundgeset-
zes nicht vorliege.

  Kaufförderung für E-Autos  

Bis zu 6.000 Euro Zuschuss können private 
Käufer von E-Autos vom Staat erhalten. Das 
gab Bundesumweltminister Carsten 
Schneider bei der Vorstellung des Förder-
programms bekannt. Davon sollen Klima, 
Familien und die Automobilindustrie profi- 
tieren.

Wer ein Elektroauto oder ein Auto mit 
Plug-in-Hybrid-Antrieb oder Reichweiten-
verlängerer – sog. Range-Extender – kauft, 
wird dabei vom Staat sozial unterstützt. Mit 
mindestens 1.500 Euro und bis zu 6.000 
Euro fördert die Bundesregierung eine 
solche Neuzulassung. Das soll einen Bei- 
trag zum Klimaschutz leisten und gleichzei-
tig Automobilindustrie und Familien 
unterstützen.

Bundesumweltminister Carsten Schneider 
nennt die Elektromobilität einen „Hoff-
nungsträger“ und ergänzte bei der Vor-
stellung der Eckpunkte: „Sie macht uns 
unabhängig von Golfstaaten und Spritprei-
sen und sie macht richtig Spaß beim 
Fahren.“ Er erwartet, dass 2026 das Jahr 
des Durchbruchs der Elektromobilität 
werde.

Wer wird in welcher Höhe gefördert?
Gefördert wird sowohl bei einem Kauf als 
auch bei einem Leasingvertrag. Die Ein- 
kommensobergrenze liegt dabei bei 
80.000 Euro brutto pro Haushalt. Pro Kind 
steigt die Einkommensgrenze um 5.000 
Euro für bis zu zwei Kinder.

Jeder neue Kauf eines Elektroautos unter 
dieser Einkommensgrenze wird mit min- 
destens 3.000 Euro gefördert, jeder Kauf 
eines Autos mit Plug-in-Hybrid-Antrieb oder 
Range-Extender – sofern er bestimmte CO2-
Anforderungen erfüllt – mit 1.500 Euro.

Niedrigere Einkommen werden entspre-
chend stärker gefördert. Bei Familien mit 
zwei Kindern und niedrigem Einkommen 
kann die Förderung bis zu 6.000 Euro 
betragen. Was in welcher Höhe gefördert 
wird, erfahren Sie beim Bundesumweltmi-
nisterium.

Förderung rückwirkend ab Januar 2026
Die Internetplattform, über die ein Förder- 
antrag gestellt werden kann, wird voraus-
sichtlich im Mai vorliegen. Ungeachtet des- 
sen gilt die Förderung rückwirkend für Autos, 
die bereits Anfang des Jahres zugelassen 
worden sind. „Sie können loslegen!“, sagte 
Schneider und ermutigte damit Interessier-
te, die bisher abgewartet haben. Um 
anspruchsberechtigt zu sein, gilt zudem 
eine Mindesthaltedauer von drei Jahren.

Das Programm, das Teil des derzeit erar- 
beiteten Klimaschutzprogramms sein wird, 
kann den Erwerb von bis zu 800.000 
Fahrzeugen fördern. Finanziert wird das 
Programm durch den Klima- und Transfor-
mationsfonds und beläuft sich auf drei 
Milliarden Euro über drei Jahre.

  Schenkung durch Werterhöhung   
  von Anteilen an einer Kapital-   
  gesellschaft  

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat mit seinem 
Urteil vom 23.09.2025 (II R 19/24) ent- 
schieden, dass die Werterhöhung einer 
Kapitalgesellschaft unabhängig von einem 
subjektiven Tatbestandsmerkmal eine 
Schenkung i.S.d. § 7 Abs. 8 Satz 1 ErbStG 
darstellt. Erfolgt die Bereicherung durch 
die Abtretung eines GmbH-Anteils, gilt die 
Schenkung in dem Zeitpunkt als ausge-
führt, in dem sie zivilrechtlich wirksam 
wird.

Sachlage im Streitfall
Der Kläger und sein Bruder waren jeweils zu 
30 % und der Vater zu 40 % an der A-GmbH 
beteiligt. Nach dem Tod des Vaters waren 
nur noch die beiden Brüder Gesellschafter 
der A-GmbH.

Der Kläger erklärte anschließend als voll- 
machtloser Vertreter seines Bruders die Ab- 
tretung dessen Geschäftsanteils an einer 
anderen Gesellschaft an die A-GmbH und 
nahm diese als der Geschäftsführer der 
A-GmbH an; der Bruder genehmigte die 
Erklärung notariell.

Das Finanzamt (FA) ging aufgrund einer Wert-
steigerung der Anteile von einer gemisch-
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WEITERE INFORMATIONEN

Detaillierte Informationen zum Veranstaltungsort, Ablauf 
und zur Anmeldung finden Sie auf unserer Homepage 
www.dornbach.de unter Events oder Sie wenden sich 
direkt an Frau Lydia Schmidt, Leiterin Marketing & Öffent-
lichkeitsarbeit: 

Telefon:  +49 261 94 31 - 0
Mail:      lschmidt@dornbach.de
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Solingen · Wetzlar - DORNBACH - Med GmbH & Co. KG · 
Wetzlar - DORNBACH FRP · Wiesbaden - NL von Mainz

ten Schenkung des Bruders an den Kläger 
aus und setzte Schenkungsteuer fest. Der 
Kläger wandte ein, dass es aufgrund eines 
Zerwürfnisses an einem Schenkungswillen 
seines Bruders gefehlt habe, dieser sei je- 
doch Voraussetzung einer freigebigen Zu- 
wendung. Das Finanzgericht (FG) hob den 
Bescheid auf. Der BFH sah die Revision des 
FA als begründet an und verwies die Sache 
zurück.

Mittelbare Schenkungen durch Werterhö-
hung von GmbH-Anteilen
§ 7 Abs. 8 Satz 1 ErbStG fingiert eine Schen-
kung bei Werterhöhung von Anteilen an 
einer Kapitalgesellschaft, die eine an der 
Gesellschaft beteiligte natürliche Person 
durch Leistung einer anderen Person an die 
Gesellschaft erlangt. Die Vorschrift enthält 
kein subjektives Tatbestandsmerkmal, weder 
ein Bewusstsein der Unentgeltlichkeit noch 
eine Bereicherungsabsicht.

Die Vorschrift stellt einen selbständigen Er- 
werbstatbestand dar und ist somit unab- 
hängig von den Voraussetzungen des Grund-
tatbestands der freigebigen Zuwendung 
nach § 7 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG.

Anwendung der Grundsätze auf den 
Streitfall
Nach Auffassung des BFH hat das FG zu 
Unrecht angenommen, dass § 7 Abs. 8 Satz 
1 ErbStG ein Bewusstsein der Unentgelt-
lichkeit verlangt. Ein solches subjektives 
Element lässt sich der Norm nicht entneh-

men und kann auch nicht in Anlehnung an 
die Regelungen der freigebigen Zuwendun-
gen angenommen werden. Auch andere 
Vorschriften des Schenkungsteuerrechts 
erfordern kein subjektives Tatbestandmerk-
mal.

Bei Abtretung eines GmbH-Anteils stimmt 
der Ausführungszeitpunkt gem. § 9 Abs. 1 
Nr. 2 ErbStG grundsätzlich mit dem 
Zeitpunkt der zivilrechtlichen Wirksamkeit 
überein. Bei schwebender Unwirksamkeit 
wegen eines vollmachtlosen Vertreters 
entsteht die Schenkungsteuer erst mit der 
Genehmigung durch den Vertretenen. Die 
zivilrechtliche Rückwirkung der Genehmi-
gung ist schenkungsteuerrechtlich 
unbeachtlich. Die Schenkungsteuer ist 
somit im Zeitpunkt der Zustimmung des 
Bruders zu der Abtretung der Anteile der 
Gesellschaft an die A-GmbH entstanden. 
Da das FG keine Feststellungen zur 
Werterhöhung am richtigen Stichtag 
getroffen hat, konnte der BFH nicht 
abschließend entscheiden.

Hinweis: 
Auch ohne Bewusstsein der Unentgelt-
lichkeit liegt bei gegenseitigen Leistun-
gen keine Werterhöhung vor, wenn die 
Parteien unter fremdüblichen Bedingun-
gen übereinstimmend von ausgegliche-
nen Leistungen ausgingen und sich dies 
erst später als unzutreffend erweist. Bei 
langen Zeiträumen zwischen Preisverein-
barung und Leistungsaustausch ist zu 
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prüfen, ob die Parteien im Zeitpunkt der 
Durchführung noch von Ausgeglichenheit 
ausgehen konnten. Die Feststellungslast 
für die Werterhöhung trägt das Finanz-
amt. 


